
geschriebenen Klausur nicht werten wg.
Krankschreibung?
Beitrag von „Timm“ vom 11. Dezember 2003 17:19

Ich würde hier als rechtliche Referenz die üblichen Prüfungsordnungen, die vom Abi bis um 2.
Staatsexamen alle das gleiche sagen, heranziehen:

Demnach muss ein Schüler sich vor Beginn einer Prüfung krank melden, sie ggf. unmittelbar
auch vor Beginn verlassen. Wer nun die Prüfung antritt, gibt zu verstehen, dass er gesund ist.

Diese Bestimmung ist ja normalerweise zum Nachteil der Prüflinge, hier spricht sie aber eine
klare (positive) Sprache:

Eine einmal geschriebene Prüfung ist unter diesen Gesichtspunkten ohne Ausnahme zu werten!

Für Klassenarbeiten sollten diese Regelungen im Zweifelsfalle übernommen werden, da (in
Baden-Württemberg) die Notenverordnung dafür keine Regelungen trifft.
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